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26/13 - Kreis Coesfeld

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushalts-
satzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 
2013

Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 437), 
in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV. NRW. 
S. 436), hat der Kreistag des Kreises Coesfeld mit Beschluss 
vom 19.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird

im Ergebnisplan mit
 Gesamtbetrag der Erträge auf 259.577.136 EUR
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 259.577.136 EUR

im Finanzplan mit
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 248.433.559 EUR
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf  245.463.505 EUR
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 5.401.889 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 18.001.380 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 2.036.000 EUR 
veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 3.150.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird nicht festgesetzt.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Ergebnisplans wird nicht festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 
EUR festgesetzt.

§ 6

1) Der allgemeine Hebesatz der Kreisumlage für alle 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Coes-
feld wird auf 35,53 v.H. der für das Haushaltsjahr 2013 
geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

2) Zur Deckung der durch die Aufgaben des kreiseigenen 
Jugendamtes verursachten Kosten wird von den kreisan-
gehörigen Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld 
ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche Mehrbela-
stung in Höhe von 17,59 v.H. der für das Haushaltsjahr 
2013 geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

3) Die Kreisumlage (einschließlich Mehrbelastung) ist in 
monatlichen Teilbeträgen von 1/12 des Jahresbetrages 
jeweils zum 17. eines Monats fällig. Erfolgt die Wert-
stellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden 
Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank für die aus-
stehenden Beträge erhoben. Fällt der Zahlungstag auf 
einen Samstag, Sonntag oder sonstigen gesetzlichen 
Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der 
nächste Werktag.

§ 7

1)  Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) ver-
sehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach 
der nächst niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden; 
abweichende Festlegungen im Stellenplan bleiben unbe-
rührt.

2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) verse-
henen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt 
werden; abweichende Festlegungen im Stellenplan blei-
ben unberührt.

3) Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) kön-
nen Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie 
langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezü-
ge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, 
sind die Beschäftigten auf freien oder freigewordenen 
Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen. Für den 
Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine ent-
sprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird 
der Landrat hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorüberge-
hend auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar solange, 
bis eine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung 
steht. Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle 
gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als 
eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; die 
Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten er-
reichten Gruppe. Bei der Freistellung im Rahmen der Al-
tersteilzeit und bei Personalgestellung bzw. langfristiger 
Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann 
entsprechend verfahren werden.

4)  Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende 
und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch 
von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dür-
fen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich 
Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit 
vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstel-
le oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach 
dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushalts-
jahr umgewandelt werden.

 Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haus-
haltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Entgelt-
gruppe umgewandelt, soweit dies notwendig und nach 
der Stellenobergrenzenverordnung zulässig ist.

§ 8

Die Leitlinien der Budgetierung sind mit ihren haushalts-
rechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssat-
zung.

§ 9

Folgende Wertgrenzen werden festgelegt:

1)  Nachtragssatzung 

 Die Wertgrenze für den Ausweis von Änderungen der 
Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und 
Auszahlungen in einem Nachtragshaushaltsplan gem. 
§ 10 Abs. 1 GemHVO NRW wird mit 50.000 EUR je Zeile 
im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan auf Produktgruppe-
nebene festgelegt.

2)  Investitionen

 Die Wertgrenze für den detaillierten Ausweis von Investi-
tionen im Teilfinanzplan wird mit 50.000 EUR festgelegt.

3)  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen 

 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 
Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, wenn 
die Überschreitung des Ansatzes einer einzelnen Zeile 
je Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan auf Produktgruppen-
ebene nicht mehr als 10 % beträgt. Unabhängig hiervon 
sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen bis einschließlich 50.000 EUR je Zeile im 
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jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan auf Produkt-
gruppenebene unerheblich.

 
 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-

zahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen und 
bilanziellen Abschreibungen entstehen, die zur Erfüllung 
gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet 
werden müssen oder als außerordentlich einzustufen 
sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

4)  Außerordentliche Aufwendungen und Erträge 

 Im außerordentlichen Ergebnis des Kreises Coesfeld 
werden nur solche Vorfälle erfasst, die das Merkmal „von 
einiger materieller Bedeutung“ insoweit erfüllen, als eine 
Wertgrenze von 50.000 EUR überschritten wird.

5)  Rückstellungen 

 Rückstellungen sind nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 
NRW im Einzelfall ab 2.000 EUR zu bilden. 

6)  Rechnungsabgrenzungsposten 

 Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungs-
posten wird auf 5.000 EUR im Einzelfall festgesetzt.

 Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten 
wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn 
die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in 
ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Be-
trag von 50.000 EUR überschreitet.

Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2013 des Kreises 
Coesfeld

Leitlinien der Budgetierung

I. Budgets

Gemäß § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung – Gem-
HVO NRW können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung 
Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Aus-
zahlungen zu Budgets verbunden werden. Der Kreishaus-
halt wird in 5 organisationsbezogene Budgets aufgeteilt. Die 
Budgets 1 - 3 entsprechen dabei jeweils einem Fachbereich. 

Budget Produktbereich
1
Sicherheit, Bauen 
und Umwelt

32 - Sicherheit und Ordnung
36 - Straßenverkehr
39 - Veterinärdienst und 
        Lebensmittelüberwachung
63 - Bauen und Wohnen
70 - Umwelt

2
Arbeit und Soziales, 
Schule und Kultur, 
Jugend und 
Gesundheit

40 - Schule und Bildung 
       (einschl. Schulamt)
41 - Kultur
50.1 - Sozialhilfe
50.2 - Hilfe in besonderen 
          Lebenslagen 
50.3 - Jobcenter
51 - Jugendamt
53 - Untere Gesundheitsbehörde

3
Zentrale Dienste,
Vermessung und 
Kreisstraßen

10 - Zentrale Dienste
11 - Personal
20 - Finanzen
62.1 - Vermessungen
62.2 - Liegenschaftskataster
66 - Straßenbau und -unterhaltung

4
Verwaltungs-
leitung/
Besondere Dienste

00 - Verwaltungsleitung
01 - Büro des Landrats
02 - Gleichstellungsbeauftragte
08 - Personalrat
14 - Rechnungsprüfung
31 - Kreispolizeibehörde

5
Zentrale Finanzwirt-
schaft

21 - Zentrale Finanzwirtschaft

In einem Budget werden alle Ansätze der von den jeweiligen 
Fachbereichen (bzw. Sonderdiensten) zu bewirtschaftenden 
Ertrags- und Aufwandspositionen ausgewiesen. Die Summe 
der Erträge und die Summe der Aufwendungen des Budgets 
sind gem. § 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW für die Haus-
haltsführung verbindlich. Gleiches gilt für Einzahlungs- und 
Auszahlungspositionen in der Finanzrechnung. 

Die flexible Bewirtschaftung der Budgets darf gem. § 21 Abs. 
3 GemHVO NRW nicht zu einer Minderung des Saldos aus 
laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Die Neueinrichtung eines Budgets bedarf der Beschluss-
fassung des Kreistages (vgl. Beschluss des KT vom 
10.12.1997).

Budgetverantwortlicher ist der jeweilige Fachbereichsleiter; 
bei den Budgets 4 und 5 der Kämmerer.

II. Budgetvollzug - Bewirtschaftung und Abschluss der 
Budgets

Die flexible Bewirtschaftung der Budgets wird durch fol-
gende Regelungen unterstützt:

1. Deckungsfähigkeit

 Die innerhalb des jeweiligen Budgets bewirtschafteten 
Ertrags- und Aufwandsermächtigungen sind - mit Aus-
nahme der Verfügungsmittel des Landrates sowie der 
Internen Leistungsverrechnungen und der Abschrei-
bungen - gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW gegenseitig 
deckungsfähig. Dasselbe gilt auch für Einzahlungen und 
Auszahlungen für Investitionen.

 Liegen bei einer Aufwandsposition die Voraussetzungen 
für die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen 
oder Verbindlichkeiten vor, steht diese Aufwandsermäch-
tigung bis zur Höhe der Rückstellung bzw. Verbindlich-
keit nicht zur Deckung anderer Aufwendungen zur Verfü-
gung.

 Die Aufwandsermächtigungen - mit Ausnahme der Verfü-
gungsmittel des Landrates sowie der Internen Leistungs-
verrechnungen und der Abschreibungen - sind einseitig 
deckungsfähig zugunsten der Personalaufwendungen 
für vorübergehend Beschäftigte.

2. Unechte Deckungsfähigkeit

 Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen gem. 
§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW  zu Mehraufwendungen für 
Zwecke des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit). Das 
Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Aus-
zahlungsermächtigungen für Investitionen. Zweckge-
bundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen dürfen nur zur 
Erfüllung ihres Zwecks verwendet werden.
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3. Übertragbarkeit 

 In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW 
wird für Ermächtigungsübertragungen folgende Rege-
lung getroffen:

a) Ermächtigungen für Aufwendungen in der Ergebnis-
rechnung können bei vorhandener Deckung nur mit 
Zustimmung des Kämmerers maximal bis zur Höhe 
des jeweiligen Haushaltsansatzes übertragen wer-
den. Stimmt der Kämmerer der Übertragung zu, blei-
ben die Aufwandsermächtigungen bis zum Ende des 
folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

b) Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind 
grundsätzlich bis zur Höhe des jeweiligen Haushalts-
ansatzes übertragbar. Sie bleiben bis zur Fälligkeit 
der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens je-
doch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, 
in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesent-
lichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. 
Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 
nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum 
Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr 
verfügbar.

 Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die 
Bestimmungen des § 22 Abs. 2 bis 4 GemHVO NRW.

4. Zweckbindung und neue freiwillige Maßnahmen

 Zweckgebundene Aufwands-/Auszahlungsermächtigun-
gen bleiben analog zu § 22 Abs. 3 GemHVO NRW bis 
zur Erfüllung ihres Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letz-
ten Zahlung verfügbar.

 Sofern nicht zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzah-
lungen oder nicht in Anspruch genommene Aufwands-
ermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen innerhalb 
eines Budgets für neue freiwillige Aufgaben verwendet 
werden sollen und hierdurch auch nur möglicherweise 
dauernde Verpflichtungen gegenüber Dritten entstehen 
können, ist eine vorherige Beschlussfassung des Kreis-
tages erforderlich.

5. Budgetverschiebungen

 Der im Laufe eines Haushaltsjahres auftretende Mehr-
bedarf in einzelnen Produktbereichen oder bei einzel-
nen Produktgruppen/Produkten ist grundsätzlich unter 
Ausschöpfung aller Einsparungs- und sonstigen Finan-
zierungsmöglichkeiten vom zuständigen Budgetverant-
wortlichen innerhalb des Budgets eigenverantwortlich 
auszugleichen.

 Zum Ausgleich eines Mehrbedarfs können Mittel zwi-
schen den Produktbereichen unter Beachtung der vom 
Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatungen aner-
kannten Produktstandards verschoben werden. Über 
die Verschiebung von Mitteln zwischen den einzelnen 
Produktbereichen eines Budgets entscheidet der Bud-
getverantwortliche.

 Dem Kreistag sind Mittelverschiebungen innerhalb eines 
Budgets im Rahmen des Berichtswesens zur Kenntnis 
zu bringen, soweit ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR 
überschritten wird oder durch die Mittelverschiebung die 
Produktstandards in einem Produktbereich verändert 
werden.

6. Budgetüberschreitungen

 Können die zur Deckung eines Mehrbedarfs benötigten 
Mittel nicht oder nicht vollständig innerhalb des Budgets 
erwirtschaftet werden (rechtzeitig vor der Auftragsverga-

be zu prüfen), finden die Regelungen zur Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 83 GO NRW Anwendung. Dabei 
sind Unabweisbarkeit der Maßnahme und Deckung des 
Mehraufwands zwingende Voraussetzung.

 Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung 
durch den Kreistag. In allen übrigen Fällen entscheidet 
der Kämmerer.

 Vom Kämmerer genehmigte Budgetüberschreitungen 
sind dem Kreistag im Rahmen des Berichtswesens zur 
Kenntnis zu bringen. 

 Auf die Wertgrenzen gem. § 9 Abs. 3 der Haushaltssat-
zung wird verwiesen.

 Die Verpflichtungen zum Erlass einer Nachtragssatzung 
gem. § 81 Abs. 2 GO NRW bleiben von dieser Regelung 
unberührt.

7. Schulbudgets

 Für die eingerichteten Schulbudgets (Kostenstellen 
A0401 – A0403) gelten die in der Vereinbarung zur Bud-
getierung zwischen dem Kreis Coesfeld und den Berufs-
kollegs des Kreises Coesfeld getroffenen Regelungen 
vom 01.01.2008 (Anlage 2 zur Niederschrift über die 13. 
Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und 
Gesundheit). 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 56 Abs. 2 Satz 2 KrO NRW erforderliche Geneh-
migung der Festsetzung des Umlagesatzes zur allgemeinen 
Kreisumlage ist von der Bezirksregierung in Münster mit Ver-
fügung vom 18.02.2013 erteilt worden. 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit ihren 
Anlagen liegt ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung bis 
zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 
Abs. 2 GO NRW

im Gebäude I 
der Kreisverwaltung Coesfeld (Zimmer 307b),

Abteilung 20 - Finanzen,
Friedrich-Ebert-Str. 7,

48653 Coesfeld,

während der allgemeinen Dienstzeit (montags bis donners-
tags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 
Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zur Einsicht-
nahme aus. Darüber hinaus ist die Haushaltssatzung mit An-
lagen im Internet unter http://www.kreis-coesfeld.de/ (Rubrik: 
Service/Haushalt - Finanzen/Haushalt 2013) veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der  KrO NRW und der GO 
NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,
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c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis Coesfeld vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Coesfeld, den 27.02.2013

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

27/13 – Kreis Coesfeld

Tagesordnung für die 21. Sitzung des Kreistags am 
13.03.2013

Die 21. Sitzung des Kreistags findet am Mittwoch, dem 
13.03.2013, um 16.30 Uhr, im großen Sitzungssaal des 
Kreishauses I, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld, 
statt. 

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Beantwortung der Fragen von Einwohnern
 
2 Bildung des Wahlausschusses des Kreises Coesfeld für 

die Kommunalwahl 2014 und Wahl der Beisitzer/innen 
und deren Stellvertreter/innen

 
3 Neuwahl eines stellvertretenden Mitglieds des Beirats 

bei der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Coes-
feld

 
4 Kindergartenbedarfsplan 2013/14
 
5 Wettbewerbliches Verfahren für die Ende 2013 auslau-

fenden Buslinienkonzessionen; 
 hier: Bündel COE 2 und COE 4
 
6 Münsterlandtarif; 
 hier: Tarifmaßnahmen 2013/2014
 
7 Errichtung und Betrieb einer Verbraucherberatungsstelle 

im Kreis Coesfeld
 
8 Erweiterung des Gesellschaftszwecks der Kommunalen 

Siedlungs- und Wohnungbausgesellschaft mbH (KSG)
 
9 Zukünftige Vorgehensweise zur Bewirtschaftung der Re-

kultivierungsrücklage
 
10 Prüfung des Entwurfs des Gesamtabschlusses 2011
 
11 Jahresabschluss 2012 des Kreises Coesfeld
 
12 Resolution „Für eine faire und gerechte Finanzierung al-

ler Kommunen in NRW“; 
 hier: Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 27.02.2013
 
13 Mitteilungen des Landrats
 
14 Anfragen der Kreistagsabgeordneten

Nichtöffentlicher Teil

1 Anmietung einer Halle auf dem ehemaligen Kasernenge-
lände in Dülmen

 
2 Mitteilungen des Landrats
 
3 Anfragen der Kreistagsabgeordneten
 
4 Presseveröffentlichungen
 

Coesfeld, den 25.02.2013

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

28/13 – Kreis Coesfeld

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlä-
gen für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. 
September 2013 im Wahlkreis 127 Coesfeld-Steinfurt II 

Gemäß § 19 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in Verbin-
dung mit § 32 der Bundeswahlordnung (BWO) fordere ich 
hiermit die Parteien und Wahlberechtigten zur möglichst 
frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge im Wahl-
kreis 127 Coesfeld-Steinfurt II auf. 

Der Wahlkreis 127 umfasst das Gebiet folgender Städte und 
Gemeinden im Kreis Coesfeld und im Kreis Steinfurt: Asche-
berg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Lüdinghau-
sen, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden 
sowie Altenberge, Laer und Nordwalde. Die Kreiswahlvor-
schläge sind spätestens am

Montag, 15. Juli 2013, 18:00 Uhr,

schriftlich beim

Landrat des Kreises Coesfeld 
Der Kreiswahlleiter
01-Büro des Landrats
Zimmer 131/130
Friedrich-Ebert-Straße 7 (Kreishaus I)
48653 Coesfeld

einzureichen. Die Unterlagen müssen bis zu diesem Termin 
dem Kreiswahlleiter im Original vorliegen (vgl. § 54 Abs. 2 
BWG). 

Die Einreichungsfrist ist eine Ausschlussfrist. Ich bitte, 
die Kreiswahlvorschläge möglichst frühzeitig einzureichen, 
damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Kreiswahlvor-
schläge berühren, rechtzeitig behoben werden können.

A. Voraussetzungen für die Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen

1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach 
Maßgabe des § 20 BWG von Wahlberechtigten einge-
reicht werden. Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur 
einen Kreiswahlvorschlag einreichen. Jede Bewerberin/
Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier 
nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden.

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
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Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen 
Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens 
am 

Montag, 17. Juni 2013

 dem Bundeswahlleiter (Statistisches Bundesamt, Gu-
stav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden) ihre Betei-
ligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der 
Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festge-
stellt hat.

 In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen 
sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige 
muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvor-
standes, darunter der/dem Vorsitzenden oder ihrem/
seinem Stellvertreter bzw. ihrer/seiner Stellvertreterin, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat 
eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand 
der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des 
Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung und das 
schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis 
über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes 
sind der Anzeige beizufügen. 

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

1. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Be-
werberin/eines Bewerbers enthalten. Als Bewerberin/Be-
werber kann nur vorgeschlagen werden, wer ihre/seine 
Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung 
ist unwiderruflich.

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anla-
ge 13 zur BWO eingereicht werden. Er muss enthalten

a)  Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung) der Bewerberin/des Bewerbers,

b)  den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie 
eine Kurzbeschreibung verwendet, auch diese, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 4 BWG) 
deren Kennwort.

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrif-
ten der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, 
darunter der/dem Vorsitzenden oder ihrem/seinem Stell-
vertreter bzw. ihrer/seiner Stellvertreterin, persönlich 
und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in 
Nordrhein-Westfalen keinen Landesverband oder keine 
einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreis-
wahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen 
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, 
dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein.

5. Die Kreiswahlvorschläge der unter Abschnitt A Nummer 
2 genannten Parteien müssen außerdem von minde-
stens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberech-
tigung der Unterzeichnerinnen/Unterzeichner in dem be-
treffenden Wahlkreis muss im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein. Hierfür ist für jede Unterzeichnerin/
jeden Unterzeichner eine entsprechende Bescheinigung 
ihrer/seiner Gemeindebehörde direkt auf dem Formblatt 
nach Anlage 14 oder gesondert nach dem Muster der 
Anlage 14 zur BWO dem Kreiswahlwahlvorschlag beizu-
fügen. Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht 
für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minder-
heiten.

6. Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG), 
wobei drei Unterzeichnerinnen/Unterzeichner ihre Unter-
schriften auf dem Formblatt des Kreiswahlvorschlages 
zu leisten haben. Nummer 5 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorhergehenden 
Nummern 5 und 6 von mindestens 200 Wahlberech-
tigten des Wahlkreises unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 
14 zur BWO unter Beachtung des § 34 Abs. 4 BWO zu 
erbringen. Die Formblätter werden auf Anforderung vom 
Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.

 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag 
unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschlä-
ge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreis-
wahlvorschlägen ungültig. 

8. Als Bewerberin/Bewerber einer Partei kann gemäß § 
21 BWG in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt wer-
den, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in 
einer Mitgliederversammlung zur Wahl einer/eines 
Wahlkreisbewerberin/Wahlkreisbewerbers oder in einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung 
hierzu gewählt worden ist. Die Bewerberinnen/Bewer-
ber und die Vertreterinnen/Vertreter für die Vertreterver-
sammlungen werden in geheimer Abstimmung gewählt. 
Jede stimmberechtigte Teilnehmerin/Jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist dabei vorschlags-
berechtigt. Den Bewerberinnen/Bewerbern ist Gelegen-
heit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung 
in angemessener Zeit vorzustellen. Weiteres regelt § 21 
BWG. 

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerberin/des Bewerbers mit Angaben über Ort und 
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der er-
schienenen Mitglieder und Ergebnis der Abstimmung ist 
mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen (vgl. Abschnitt 
B Ziffer 9 c). Hierbei haben die Leiterin/der Leiter der 
Versammlung und zwei von dieser/diesem bestimmte 
Teilnehmerinnen/Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahl-
leiter an Eides Statt zu versichern, dass die Wahl in ge-
heimer Abstimmung erfolgt ist, die stimmberechtigten 
Teilnehmerinnen/Teilnehmer die Möglichkeit hatten, Vor-
schläge zu machen und Bewerberinnen/Bewerber die 
Möglichkeit hatten, sich und ihr Programm in angemes-
sener Weise vorzustellen. 

9. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:

a)  die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin/des 
vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 15 zur BWO, dass sie/er ihrer/seiner Aufstel-
lung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis ihre/
seine Zustimmung zur Benennung als Bewerberin/
Bewerber gegeben hat,

b)  eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebe-
hörde nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, 
dass die vorgeschlagene Bewerberin/der vorge-
schlagene Bewerber wählbar ist,

c)  bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfer-
tigung der Niederschrift über die Beschlussfassung 
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die 
Bewerberin/der Bewerber aufgestellt worden ist, im 
Fall eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die wieder-
holte Abstimmung mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 
BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides Statt; 
die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 
zur BWO gefertigt, die Versicherung an Eides Statt 
nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO abgege-
ben werden,
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d)  eine Versicherung an Eides Statt der vorgeschla-
genen Bewerberin/des vorgeschlagenen Bewerbers 
gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der 
Anlage 15 zur BWO, dass sie/er nicht Mitglied einer 
anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden 
Partei ist,

e)  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschrif-
ten nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Un-
terzeichnerinnen/Unterzeichner (siehe Abschnitt B 
Nummer 7), sofern der Kreiswahlvorschlag von min-
destens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises un-
terzeichnet sein muss.

Die zur Einreichung der Kreiswahlvorschläge erforderlichen 
Vordrucke sind beim Kreiswahlleiter unter der oben genann-
ten Anschrift erhältlich. Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an Herrn Wolfgang Heuermann oder Frau 
Sabrina Husmann (Telefon: 02541-189130 bzw. 189131; E-
Mail: wahlen@kreis-coesfeld.de).

Coesfeld, 28.02.2013

Der Kreiswahlleiter für den 
Wahlkreis 127 Coesfeld-Steinfurt II
In Vertretung
gez. Bosman

29/13 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des  Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren – 9. BImSchV) zur Änderung und zum Betrieb einer 
Anlage zur Haltung von Schweinen in Billerbeck

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Herrn Theodor Schulze Wierling, Tem-
ming 5, 48727 Billerbeck, mit Datum 18.02.2013 eine Ge-
nehmigung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit erteile ich Ihnen auf Ihren Antrag vom 24.08.2012 
gemäß §§ 16 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) in Verbindung mit §§ 1 und 2 der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV - sowie der 
Ziffer 7.1 Spalte 1g des Anhangs zur 4. BImSchV die Geneh-
migung zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb einer 
genehmigungspflichtigen Anlage zur Haltung von Schweinen 
mit insgesamt 4647 Mastschweineplätzen und 6011 m³ Gül-
lelagerkapazität am Standort 48727 Billerbeck, Temming 5.“

Die Maßnahme darf auf dem Grundstück in Billerbeck, Kreis 
Coesfeld, Gemarkung Beerlage, Flur 15, Flurstück 263 (bis-
her 248), durchgeführt werden.

Eingeschlossene Entscheidungen:
• Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen
• Wasserrechtliche Genehmigung gem. § 99 Landeswas-

sergesetz Nordrhein-Westfalen.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsge-
richt Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 
80 48, 48043 Münster schriftlich oder in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Fi-
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische 
Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzge-

richte – ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012 (GV. NRW 
S. 548) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle Klage einreichen.“ 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 05.03.2013 
bis einschließlich 18.03.2013 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:

• Stadtverwaltung Billerbeck, Zimmer 4, 
 Markt 1, 48727 Billerbeck
• Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 222, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter 
Nebenbestimmungen zum Baurecht/Brandschutz, zum Im-
missionsschutz, zum Gewässerschutz, zum Veterinärrecht, 
zum Reststoffverbringungs- und Abfallentsorgungsrecht und 
des Landschaftsschutzes ergangen ist. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Coesfeld, den 21.02.2013

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

30/13 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 10 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Be-
trieb eines Schweinemaststalls sowie eines Güllehoch-
behälters in Rosendahl

Herr Antonius Wissmann hat die Erweiterung seiner Schwei-
ne- und Rinderhaltungsanlage auf dem Grundstück Höpin-
gen 5, 48720 Rosendahl (Gemarkung Darfeld, Flur 24, Flur-
stücke 111, 112) beantragt. 

Gegenstand des Antrages sind die Errichtung und der Be-
trieb eines Schweinemaststalls für 696 Vor- und 1092 Mast-
plätze sowie eines Güllehochbehälters.  Nach Durchführung 
der Maßnahme sollen 2.768 Mastschweine gehalten wer-
den.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BIm-
SchG bekannt gemacht. 

Die Anlage soll im Jahr 2014 in Betrieb genommen werden, 
sofern die beantragte Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb erteilt wird.

Für das Vorhaben wurde vom Antragsteller eine Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchung als Grundlage zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt. Gemäß § 1 Abs. 2 der 9. 
Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren), ist die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unselbständiger Teil des Genehmigungs-
verfahrens.
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Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-
lagen einschließlich der Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
12.03.2013 bis einschließlich 11.04.2013, während der 
Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Gemeindeverwaltung Rosendahl, Zimmer 127, 
 Hauptstr. 30, 48720 Rosendahl
2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 222, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 25.04.2013 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an den Antragsteller zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG - auch bei Ausblei-
ben der Antragsteller oder von Personen, die fristgerecht 
Einwendungen erhoben haben -, in einem besonderen Er-
örterungstermin erörtert. Der Erörterungstermin ist vorgese-
hen für den 28.05.2013, ab 10:00 Uhr, im Sitzungssaal der 
Gemeinde Rosendahl, Hauptstraße 30, 48720 Rosendahl. 
Sollte der Termin aufgrund einer Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde nicht stattfinden, wird dies 
rechtzeitig vorher öffentlich bekannt gemacht.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme 
haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden der 
Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Ausle-
gungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige Per-
sonen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen (Genehmigungs-
bescheid) wird nach dem Erörterungstermin allen Einwen-
dern schriftlich zugestellt. Die Zustellung kann auch durch 
eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.   
  

Coesfeld, den 26.02.2013

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

31/13 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 25.02.2013, Ak-
tenzeichen 392.21.02.01, ist zuzustellen an Herrn Micha-
el Porrmann, zuletzt wohnhaft in Weseler Str. 31 a, 48249 
Dülmen-Buldern.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 25.02.2013 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-

kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Daruper Str. 5 
Abteilung 39 -
Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung 
Herr Hericks 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 25.02.2013 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 39 -
Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung 
Im Auftrag 
gez. Hericks

32/13 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 15.02.2013, Ak-
tenzeichen 36-300140-be, ist zuzustellen an Herrn Guido 
Bauland, zuletzt wohnhaft in Dieckstr. 22, 48145 Münster.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 15.02.2013 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36 - Straßenverkehr 
Frau Berghaus 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 04.03.2013 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36 - Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Berghaus
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33/13 – Stadt Dülmen

Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Dülmen am 14.03.2013

Am Donnerstag, 14.03.2013, 17:15 Uhr, findet im Sitzungs-
saal des Rathauses eine Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde

2. III. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von An-
geboten in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege 
und offenen Ganztagsschulen auf dem Gebiet der Stadt 
Dülmen

3. Unterstützung einer Beratungsstelle der Verbraucher-
zentrale NRW in Dülmen

4. Innenstadtentwicklung: Mehrteiliges Entwicklungskon-
zept zur Aktivierung der Innenstadt (Achse Münsterstra-
ße - Overbergplatz)

5. Antrag der CDU- und FDP-Fraktion auf Umstellung der 
Dülmener Straßenbeleuchtung sowie der Innen- und 
Hallenbeleuchtung auf LED-Technik

6. Südumgehung
hier: Sachstandsbericht und Vorfinanzierung des Brü-

ckenrahmenbauwerkes durch die Stadt Dülmen

7. 1.  Bau einer Querungshilfe in der Halterner Straße in 
Dülmen Stadt

2.  Entwicklung eines Konzeptes zur Optimierung der 
Radverkehrsführung und zur gestalterischen Aufwer-
tung des Straßenraumes

8. Festlegung der Ausbaumerkmale für die Coesfelder 
Straße (von der Münsterstraße bis zum Königswall/Loh-
wall)

9. Festlegung der Ausbaumerkmale für den Endausbau der 
Straße „Neusträßer Ring“

10. Festlegung der Ausbaumerkmale für den Parkplatz 
„Altes Hallenbad“ am Hüttendyk 10 in Dülmen-Mitte

11. Festlegung der Ausbaumerkmale für die erneute Erwei-
terung der bestehenden Park+Ride Anlage am Bahnhof 
Dülmen-Mitte im Bereich des Baumschulenweges

12. Satzung über verringerte Abstandflächen und Abstände 
im Bereich des historischen Stadtkerns der Stadt Dül-
men

13. Aufstellungsverfahren zur 72. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Dülmen „Overbergplatz“

14. Verfahren zur I. Änderung des Bebauungsplanes “Brock-
mühle”

  hier: Entwurfsbeschluss

15. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes ”Sankt 
Barbara-Kaserne, Teil II“

 hier: Einleitungsbeschluss

16. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes ”Sankt 
Barbara-Kaserne, Teil III“

 hier: Einleitungsbeschluss

17. Fortschreibung des Regionalplans Münsterland - Sach-
licher Teilabschnitt Energie

 hier: Anregung der Stadt Dülmen

18. Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Dülmen

19. Aufstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöf-
finnen und Schöffen für die Amtszeit vom 01.01.2014 bis 
31.12.2018

20. Ausschussbesetzungen

21. Mitteilungen der Bürgermeisterin

22. Anfragen von Stadtverordneten

II. Nicht öffentliche Sitzung

23. Gremien und Nebentätigkeiten

24. Verwaltungsstreitverfahren und sonstige Streitverfahren 
der Stadt Dülmen (01.12.2011 - 15.02.2013)

25. Mitteilungen der Bürgermeisterin

26. Anfragen von Stadtverordneten

Hinweis:
Ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches können inte-
ressierte Einwohner der Stadt Dülmen die Beschlussvorla-
gen des öffentlichen Teils für diese Sitzung vom 11.03.2013 
bis 14.03.2013 im Rathaus, Markt 1 – 3, Infothek des Bür-
gerbüros (geöffnet montags bis donnerstags von 08:00 bis 
18:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr) kostenfrei 
erhalten. Im Internet stehen die Sitzungsunterlagen des öf-
fentlichen Teils auch auf der Homepage der Stadt Dülmen 
(www.duelmen.de/1538.html) unter der Rubrik Rathaus | Po-
litik | Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Dülmen, 27.02.2013

STADT DÜLMEN
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau


